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Helvetischer Hudibras.
Siebenzehntcs Stück»

den igten Weinmonats, 1797»

Etwas über Quacksalbere»)
und

Arzneybetrug.

Äer Wohlstand und folglich die Bevölkerung

eines Landes kann nicht bestehen ohne Gesundheit der

Einwohner. Da diese ein wesentliches Stück der

menschlichen Glückseligkeit ist, und ohne Gesundheit

alle andere Arten von Genüssen gar nicht oder nur
höchst unvollkommen statt finden können, so haben

kluge Obrigkeiten es sich zur Pflicht gemacht für daS

öffentliche GcsundhcitSwohl zu sorgen und von

politischer Einsicht geleitet haben sie gesehen, daß die

Äussere Sicherheit des Staates größtentheils von den

physischen Kräften der Einwohner abhänge, welche ohne

Gesundheit nicht bestehen können. Denn Arbeitsamkeit

und Erwerbcfieiß ist bey einem kränkelnden und

siechen Volk dabin. Dagegen ist die Verpflichtung eines

rechtschaffenen Staatsbürgers den Hochobcrwitlichcn

Verfügungen, welche sich auf das öffentliche Gesnnd-

heitswohl beziehen, Folge zu leisten, höchst nöthig.

Denn diese Gesetze gründen sich auf die allgemeine

Pflicht jedes Menschen, für sein eigen Daseyn zu sorgen;

andern Theils auf die in der bürgerlichen Gesellschaft

insbesondere eintretende Verbindlichkeiten zum Veßteit
des Ganzen nach Möglichkeit mitzuwirken.



In einem jede» wohlcingcrichtetcn Staate wird ke?-

tiem gestattet, einen Religionslchrcr und Rechtsgelehr-

ten vorzustellen, wofern er nicht die zu diesen Fächer»

nöthigen Kenntnisse erworben, und davon daß er sie

besitze, unverdächtige Beweise abgelegt habe. Ma»

erlaubt sogär Niemanden ein blos mechanisches Handwerk

z V- Schneider - oder Schusterwcrk zu treibe»/

wenn er nicht die dazu nöthige Fähigkeit und Uebunss

besitzt. Wie vielmehr verdient die Arzncvkunst die

Or das öffentliche Gesimdhcitswohl äusserst besorgt ist,

Sie Unterstützung gntdenkendcr Menschen.

Der Staat, welcher keine unnütze Müßiggänger,

geschweige die der öffentlichen Sicherheit schädliche

Menschen dulden darf, ist nicht nur vollkommen

berechtiget, sondern auch verpflichtet, allen denjenigen,

die nicht gesetzmäßig geprüfte und verpflichtete Aerzte

sind, die Ausübung einer Kunst, die das öffentliche

Eekundheitswohl zum Gegenstand hat, gänzlich z»

untersagen ; so wie auch allen Handel und Betrug

mit Gchcimarzncyen, welche in den Händen der M''
wissenden zum Gift werden können. Man bestraft

«inen Dieben, der einem Hausvater ein Pferd stiehlt!

Um wie viel strafbarer ist derjenige, so einen ar»»»

Hausvater um Gelb, Gesundheit bringt.

Da ich Vermöge meines Amts verpflichtet bin, übet

das öffentliche GesnubheitSwohl zu wachen und d>^

um so mehr, wenn gewisse geheim gehallnc Arznere»

in die Hànde unwissender Menschen fallen »
dere»

Wirkungen sie nicht einmal kennen und damit ik»''»

Nebcnmenschen um Gesundheit und Geld bringe»



Zeige ich hiemit dem Publikum -m, daß ich ein g»
heim gehaltenes Mittel wider den Krebs und krebsar-
lige Gcschwürrc zu entdecken Gelegenheit halte. Dieses

Mittel spiegelt ein in der Arzncykunst ganz
unwissender Landmann, der sogenannte Brunncrs- Berger,
den mit obgcmeldtcn liebeln behafteten Kranken als
unfehlbares Arkanum vor. Meiner Pflicht gemäß will
ich hicmit dieses gcheimgehaltne Mittel zum Beßteir
der arme» leidenden Kraulen, um sie vor Betrug und
Charlatanerie zu schlitzen allhicr öffentlich bekannt
machen. Wer also glaubt i r obgemeldten Uebeln voir
diesem Mittel Hilfe zu erlangen, kann die ganze Cur
in allhiesigen Apotheken um den Preis von zà Bazerr
haben. Daß aber dieses heftig wirkende Mittel die
versprochene Wirkung nicht thue sondern vielmehr
das Gegentheil, das hat mich Theorie und Erfahrung
Sclehret.

O. Ilot?»

Hilfsmittel wider den Krebs und Scorbut.

Nimm Sassafras
Sarsaparill
Süßholz
Zellerig
Waldmeister
Hirschenjung
Sarnickel
Edel heidnisch Wundkraut
Blau Gilgen
Ehrenpreis
Kainânderle
Gänserich
Manne Vciomca von jedem eine



gute Handvoll, laß dieses in einer Maaswasser sieden

bis halb eu gesotten, hernach eine Maas weißen alten
Wein darein geschüttet, und lasse annoch drey Wähle
darübcrgehcn; dann thue es in einen crdcnen Hafen
und decke selben wohl zu.

Davon soll der Kranke alle Tag dreymal, so warm
er kann, trinken, jedesmal ein Glgsvvll, als am Morgen

nüchtern, eine Stund nach dem Mittag Essen

und eine Stund nach dem Nachtessen. Wahrend der

Zeit, da er dieses braucht, soll der Kranke alle z

Stunden des TagS mit folgendem Gurgclwasser gurgeln.

Man nehme Feuerblumcn

Hcrbstroscn

Schlangkraut

Waldmeißcr

Genserich

Eaniekcl.

AZallwurzcn oder Kraut
Wintergrün
Laubstichel

Ehrenpreis

Ealbincn.

Von jedem eine gute Handvoll in einer'Maas Wasser

sieden lassen, bis es halb eingesotten hernach thut
man z Löffel voll Honig und r Maas Weincßig
darein laß es noch cin wenig sieden und gurgelt damit
alle z Stunden des TagZ-chrn Hals aus, soll aber

davon nichts hinunter schlucken.

Folget eine Salbe, mit welcher man
alle Tage zwcynial die Gleiche salben solle»

Man nimmt Einen halben Mcrling altes Schmeer/
» Loth Quecksilber, so man unter das Schmeer ver-

rührt bis man keine K»vlle mehr sieht, darnach



man i Loth Präcipitar, und ei» halb Loth Nimium

darunter stosscn. Darmit muß man die Gleiche an

Händen und Ellenbogen / Knie und Halsgenick salben

und wohl einreihen.

Zugleich soll man im Krebs anheulen in einem

Säcklein an den Hals und an dem blosen Leib hangen

lassen.
Mausöhrle Waldmeister

Gelbe Gilgen Ncunhemler ein Männlein

von allem eine Handvoll»

Für das purgieren.

Nehme Salapen s glaublich Ialapen ^ 1/2 Loth

auf einmal, und purgiere während der Chur dreymal»

Für Schwitzen.

Nehme während der Chur ; mal amimonîum. lä-e-

licum ûiap!ia>er'cu>n dieses Mietet solle sonders gut

seyn wider den Scharbock.

Während der Tbnr m d em Vierteljahre darnach

solle d" Kranke Kein Wein trinken

Auszug

einer Räth und Büger Erkanntniß.

Ihr Gnaden Herrlichkeiten Räth und Bürger haben

nach den Zeituinstäuden, da seit einem Jahrhundert der

Wc.'ch des Gelds eánkcn unter dem 5ten Herbst»

m»l.M i» vec»rd!ien geruht?
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